
Schuster Hygiene GmbH & Co. KG Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

Edelstahlpflege

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Chemische Stabilität: Stabil unter normalen Bedingungen. 

Unverträgliche Materialien: Starke Oxidationsmittel 

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 

Anwendung. 

Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Es wird empfohlen, die 

Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 

Geeigneter Augenschutz: Falls Spritzer möglich sind, folgendes tragen: Schutzbrille 

Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Geeignete Löschmittel: Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, 

Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 

Mit Ölbindemittel aufnehmen. Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen 

Vorschriften abgelagert werden.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:

112

Nach Einatmen: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Für Frischluft sorgen. 

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. 

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 

15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen. 

Nach Verschlucken: Sofort ärztlichen Rat einholen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

ERSTE HILFE

Arzt:

112

Entsorgungsverfahren: Mit Ölbindemittel aufnehmen. Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften 

abgelagert werden. 

Verpackung: Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der 

Stoff zu behandeln. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
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